
Zusätzliche Altersversorgung durch freiwillige Höherversiche¬
rung in der Invaliden- und Angestellienversicherung

Wenn wir von einer zusätzlichen Altersver¬
sorgung überhaupt sprechen so in erster Linie,
weil das beitragspflichtige Hoch stentgelt
(Plafond) nur 39 000.— Frs. monatlich um¬

faßt, södaß Lohn- und Gehaltsteile die über
39 000.— Frs. hinausgezahlt werden, von der
gesetzlichen Rentenversicherungspflioht nicht
erfaßt werden. In zweiter Linie gewinnt die
zusätzliche Altersversorgung an Bedeutung
wenn

v
der Versicherte seine zu erwartende

Rente überhaupt erhöhen will.
Um den einzelnen Versicherten in etwa

einen Überblick über die zu erwartende Rente
aus dem versicherten Lohn bzw. Gehalt zu
geben, folgendes Beispiel:
Bei einem Einkommen von monatlich

39 000.— Frs. (= versichertes Höchstentgelt),
wird an Rente ein monatlicher Grundbetrag
von 4000. —Frs., eine monatliche Rentenzu¬
lage von 1000.— Frs. und 0,1% des Gesamt¬
entgeltes monatlich gewährt. Nach einer Bei¬

tragszeit von z. B. 10 Jahren ergibt sich fol¬
gende Rente:

10 Jahre ä 39 000.— Frs. Monatslohn von
igk. dem Beitrag gezahlt wurde = 120 Monate
s X 120 X 39 000.— Frs. = 4 680 000.— Frs.

hiervon 0,1% Steigerungsbetrag
= 4 680-— Frs. mtl.

zuzüglich vorläufige
Rentenzulage = 1 000.— Frs. mtl
zuzügl, Grundbetrag = 4 000.— Frs. mtl

Zusammen: = 9 680.— Frs. mtl
ohne Familienzulage.
Aus vorstehendem Beispiel ist also zu er¬

sehen, daß jeder Versicherte, gleichgültig ob
er 39 000.— Frs, monatlich oder mehr Lohn
bzw. Gehalt bezieht, nach z. B. 10 Beilrags¬
jahren die gleiche Rente erhält, da die über
39 000.— Frs. monatlich hinaus bezogene
Lohn- bzw. Gehaltsteile bei der Beitrags¬
entrichtung und damit auch bei der späteren
Rentenberechnung unberücksichtigt bleiben.
Welche Möglichkeiten hat nunmehr der Ver¬
sicherte seine spätere Rentenleistung durch
die Entrichtung zusätzlicher freiwilliger Höher¬
versicherungsbeiträge zu erhöhen? Nach den
Vorschriften des Angestelltenversicherungsge¬
setzes bzw. der Reiohs-versicherungsordnung ist
es für jeden Versicherten zulässig, solange er
Pflichtbeiträge entrichtet, freiwillig Beiträge
in einer höheren Beitragsklasse zu entrichten.
Die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen¬
den Pflichtversicherten, deren Beiträge im
Lohnabzugsverfahren über die Kreisversiche¬
rungsanstalten entrichtet weiden, können also
völlig unabhängig von der Höhe des Pflicht¬
beitrages Beiträge für die freiwillige Höher¬
versicherung in ihrem Versicherungszweig in

einer beliebigen Beitragsklasse entrichten. Die
Beitragsentrichtung erfolgt durch Einkleben
der gewählten Beitragsmarke in den Teil B
der Quittungs- bzw. Versicherungskarte. Die
Marken sind auf allen Postämtern erhältlich.
Die in die Karten eingeklebten Marken müs¬

sen durch Eintragung des letzten Tages des
Monats für den sie gelten sollen, entwertet
werden.
Eine nachträgliche Höherversicherung ist

nur für die jeweils zwei davorliegenden Ka¬
lenderjahre, z. Zt. also für die Kalenderjahre
1952 und 1953 möglich, sofern die Pflichtver¬
sicherung in dieser Zeit bereits bestanden hat.
Die Höherversicherungsbeiträge die zur In¬

validen- bzw. Angestelltenversicherung ent¬
richtet werden, geben späterhin keinen geson¬
derten Rentenanspruch, sondern die aus den
Höherversicherungsbeiträgen anfallenden Stei¬
gerungsbeträge werden bei 3er Rentenberech¬
nung mit in Anrechnung gebracht. Hieraus
ergibt sich, daß die Leistungsansprüche aus
den Höherversicherungsbeiträgen unter den¬

selben Voraussetzungen gegeben sind, wie
Leistungsansprüche die aus den in gleicher
Zeit entrichteten Pflichtbeiträgen geltend ge¬

macht werden können. Eine einmal begon¬
nene Höherversicherung kann jederzeit wieder
aufgegeben und auch jederzeit wieder fortge¬
setzt werden, ohne daß die Ansprüche aus
den Höherversicherungsbeiträgen beeinträch¬
tigt werden, sofern mit normalen Pflicht¬
oder normalen freiwilligen Beiträgen die An¬
wartschaft aus der normalen Versicherung in
derselben Zeit erhalten ist.
Hinsichtlich der Höhe der Beiträge für die

Höherversicherung als auch hinsichtlich der zu¬
sätzlichen Rentenerhöhung aus solchen Beiträ¬
gen, gibt die untenstehende Übersicht Auskunft.
In diesem Zusammenhang soll nochmals aus¬

drücklich darauf hingewiesen werden, daß die
Wahl der Höherversicherungsbeiträge hin¬
sichtlich Zahl der Beiträge je Kalenderjahr
und die Höhe des einzelnen Beitrages für den
Versicherten völlig frei ist und auch jederzeit
beliebig gewechselt werden kann. Die Höher¬
versicherung ist jedoch nur in dem Versiche-
rungszweig möglich zu dem die Pflichtbei¬
träge entrichtet werden (also entweder Invali¬
den- oder Angestelltenversicherung).

Die Arbeitslosenunterstützung
Die Gewährung von Arbeitslosenunter¬

stützung ist an die Erfüllung verschiedener
Voraussetzungen geknüpft. Die Arbeitslosen¬
unterstützung erhält, wer arbeitsfähig, ar¬
beitswillig, aber unfreiwillig arbeitslos ist und
innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Ar¬
beitslosmeldung wenigstens 26 Wochen in
einer arbeitslosenversicherungs- und beitrags¬
pflichtigen Beschäftigung gestanden hat. Alle
diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein,
damit der Anspruch auf Gewährung von Ar¬
beitslosenunterstützung begründet ist.

Als arbeitsfähig gilt, wer imstande ist, durch
eine Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähig¬
keiten entspricht und ihm unter billiger Be¬
rücksichtigung seiner Ausbildung und seines
bisherigen Berufs zugemutet werden kann,
mindestens ein Drittel dessen zu erwerben
was körperlich und geistig gesunde Personen
derselben Art und mit ähnlicher Ausbildung
durch Arbeit zu verdienen pflegen. Grund¬
sätzlich haben nur Arbeitsfähige Anspruch
auf Arbeitslosenunterstützung.

Im § 88 Abs. 3 Satz 1 AVAVG. ist jedoch
eine Ausnahme vorgesehen, die vor allem Be¬
deutung hat für diejenigen Arbeitnehmer, die
wegen Erreichung der Alters¬
grenze oder wegen Invalidität
pensioniert werden. Arbeitsfähigkeit
im Sinne der Unterstiitzungsvorschriften wird
auch dann angenommen, obwohl sie an sich

Bei einem Höher¬
versicherungsbeitrag

in Klasse:

in Höhe
von ffrs.
monatlich

ergibt sich eine monatliche zusätzliche Renten¬
erhöhung und zwar nach einer Versicherungszelt

von:

5. Jahren 40 Jahren 20 Jahren 30 Jahren 40 Jahren

1 400 — 220.— 440 — 880.— 1 320.— 1 760.—

2 800.— 440.— 880 — 4 760 — 2 640.- 3 520.—

3 4 600.— 880.— 4 760— 3 520.— 5 280.— 7 040.—

4 2 400.— 1 320.- 2 640.— 5 280.— 7 920.— 10 560.—

5 3 200.— 1 760 — 3 520.— 7 040.— 10 560.— .14 080.—

6 4 000.— 2 200.— 4 400.— 8 800.— 13 200.— 17 600.—

7 4 800.— 2 640 — 5 280 — 40 560.— 15 840.- 24 420 —

8 6 400— 3 520.— 7 040.- 44 400.— 24 440 — 28 800.—

9 8 000.— 4 400.— 8 800 — 47 600.— 26 400.— 35 200.—

40 9 600.— 5 280.— 40 560.— 21 420.— 31 680.- 42 240.—

.nicht vorliegt, wenn der Betreffende während
der letzten 12 Monate vor der Arbeitslosmel¬
dung mindestens 26 Wochen in einem ar-
beitslosenversicherungspllichtigen Beschäfti-
gungsverhällnis gestanden hat. Entscheidend
ist der Tag der Arbeitslosmeldung. Von die¬
sem Tage wird zurückgerechnet, ob die 26
Wodien erfüllt sind oder nicht. Ist das zu
bejahen, gelten solche Arbeitnehmer, obwohl
hei ihnen die Arbeitsfähigkeit an sich nicht
mehr vorliegt, als arbeitsfähig im Sinne der
Unterstü tzungsvorschri ften.
Arbeitswillig ist, wer sich dem Arbeitsamt

zwecks Vermittlung in Arbeit zur Verfügung
stellt und eine ihm angebotene Arbeit an¬

nimmt.
Der Arbeitslose muß eine Anwartschaft

nadiweisen. Die Anwartschaft ist erfüllt,
wenn er während der letzten 2 Jahre vor
der Arbeitslosmeldung eine arbeitslosenver¬
sicherungs- und beitragspflichtige Beschäfti¬
gung von mindestens 26 Wochen nachweisen
kann. Hier ist hervorzuheben, daß die Be¬
schäftigung arbeitslosenversicherungs- und
beitragspflichtig ist. Dies wird in der Regel
der Fall sein. Jedoch gibt es Ausnahmefälle,
wo zwar eine arbeitslosenversicherungspflich-
tige Beschäftigung ausgeübt wird, diese der
Eeitragspflicht aber nicht unterliegt. Z. B,
unterliegen Arbeitnehmer, die das 65. Le¬
bensjahr vollendet haben, nicht der Beitrags-
pflicht zur Arbeitslosenversicherung. Für die
Berechnung der Zeiten ist wiederum maßge¬
bend der Tag der-Arbeitslosmeldung beim Ar¬
beitsamt.
Neben diesen allgemeinen Erklärungen ist

es erforderlich, auf einige Besonderheiten im
Arbeitslosenunterstützungsrecht hinzuweisen.
Der Antrag auf Arbeitslosenunterstützung

muß nach § 168 AVAYG. von dem Arbeits¬
losen persönlich gestellt werden. Er muß per¬

sönlich beim Arbeitsamt vorsprechen. Eine
schriftliche Antragstellung oder ein© Beauf¬
tragung sonstiger Personen mit der Antrag¬
stellung ist nicht möglich. Von dieser Vor¬
schrift können Ausnahmen auf dem Verwal¬
tungswege nicht zugelassen werden, da hierzu
eine gesetzliche Ermächtigung fehlt.
Aufgrund des $ 173 AVAVG. ist der Ar¬

beitslose verpflichtet, die von dem Arbeits-


